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Amtliche Bekanntmachungen

Kurzbericht über die Sitzung  
des Verwaltungsausschusses am 23.11.2020 
 
Bürgermeister Jautz begrüßte die anwesenden Zuhörer. 
 
1. Vorstellung der Tätigkeiten der Schulsozialarbeiterin der 
Sophie-La-Roche-Schule  
Die Schulsozialarbeiterin, Frau Käppeler, stellte ihre Tätigkeiten 
an der Sophie-La-Roche-Schule dar. Aufgrund der Vorgaben des 
KVJS muss die Schulsozialarbeiterin gegenüber dem KVJS jähr-
lich einen Bericht abgeben. Frau Käppeler ist verantwortlich für 
die Bereiche Schulsozialarbeit und Betreuung an unserer Schule. 
Der Verwaltungsausschuss nahm den Bericht von Frau Käp-
peler nach Fragen wie zur Bezahlung der Betreuungskräfte zur 
Kenntnis. 
 
2. Beschaffung Digitalpakt: Soforthilfe Schülertablets  
Der Bund stellt den Ländern nach Maßgabe der Verwaltungsver-
einbarung „Digitalpakt Schule“ 2019 bis 2024 zusätzliche 500 Mil-
lionen Euro Bundesmittel bereit. Auf die Gemeinde Warthausen 
entfallen 16.000 € Fördermittel. Diese hat die Gemeinde bis zum 
14.12.2020 auszubezahlen. Nach Gesprächen mit der Schullei-
tung und dem Kreismedienzentrum wurde festgelegt, Angebote 
für 28 Tablets, Zubehör und den Servicevertrag einzuholen. Frist-
ende für die Angebote ist der 27.11.2020. Deshalb lagen zur Ver-
waltungsausschusssitzung nicht alle Angebote vor. 
Es wurde beantragt, zusätzlich zwei Ersatzgeräte zu beschaffen. 
Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
Aufgrund dessen ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung 
einstimmig, die Lieferung und Leistung an den wirtschaftlichsten 
Bieter zu vergeben. Den eventuell anfallenden außerplanmäßigen 
Ausgaben bis zu einer Höhe von 3.800,00 € wird zugestimmt. 
  
3. Vereinbarung über die Unterhaltung der Sportanlage Bir-
kenhard  
Die Gemeinde Warthausen hat die Vereinbarung fristgerecht 
bis zum 30.09.2020 gekündigt. Die Vereinbarung endet nun am 
31.12.2020. Es soll weiterhin an der Vereinbarung festgehalten 
werden. Es wird lediglich beabsichtigt, die Frist der stillschwei-
genden Verlängerung von drei Jahren auf jährlich zu ändern. Der 
Verein hat den Entwurf der Vereinbarung vorab erhalten und die-
ser Vorgehensweise zugestimmt. 
Der Vereinbarung zwischen der Gemeinde Warthausen und dem 
Sportverein Birkenhard 1948 e. V. über die Unterhaltung der Sport-
anlage Birkenhard wird zugestimmt. Dies wird dem Gemeinderat 
zur Beschlussfassung vorgeschlagen. 

4. Vereinbarung über die Unterhaltung der Sportanlage in 
Warthausen  
Es handelt sich um den gleichen Sachverhalt wie beim Tages-
ordnungspunkt 3. 
Der Vereinbarung zwischen der Gemeinde Warthausen und dem 
Turn- und Sportverein Warthausen e. V. über die Unterhaltung der 
Sportanlage Warthausen wird zugestimmt. 
Dies wird dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgeschlagen. 
 
5. Nutzung gemeindeeigener Räume  
- Gebührenbefreiung für Vereine  
Für Vereine besteht die gesetzliche Vorgabe, jährlich eine Haupt- 
bzw. Mitgliederversammlung durchzuführen. Diese Verpflichtung 
lässt sich angesichts der Corona-Verordnungen als Präsenzver-
waltung schwer umsetzen. 
Deshalb möchte die Gemeinde den Vereinen die Möglichkeit ge-
ben, diese durchzuführen und bietet daher die Turn- und Festhalle 
Warthausen und das Gemeindehaus Oberhöfen für die Durchfüh-
rung der Haupt- oder Mitgliederversammlung einmalig rückwir-
kend vom 01.08.2020 bis 31.07.2021 an. 
Der Verwaltungsausschuss beschloss einstimmig: 
1. Die örtlichen Vereine erhalten zur Durchführung einer Jahres-
haupt- bzw. Mitgliederversammlung die Turn- und Festhalle Wart-
hausen oder das Gemeindehaus in Oberhöfen einmalig, rückwir-
kend vom 01.08.2020 bis zum 31.07.2021, mit einer Ermäßigung 
der Miete von 100%. 
2. Die Kosten für hygienische Maßnahmen zum Infektionsschutz 
gem. Coronaverordnung (beisipielweise Infektionsmittel) müs-
sen vom entsprechenden örtlichen Verein übernommen werden. 
 
6. Verschiedenes  
Von einem Gemeinderat wurde nochmals die einheitliche Be-
zahlung der Erzieherinnen angesprochen. Dieses Thema soll mit 
dem Neubau der Kita Birkenhard angegangen werden. Außerdem 
wurden nochmals die Digitalisierungs- und EDV-Stelle in der Ver-
waltung angesprochen. 
Es soll eine neue Stelle in der Verwaltung im Stellenplan 2021 
aufgenommen werden. 
  
Mit einem Dank an die Zuhörer konnte Bürgermeister Jautz die 
öffentliche Sitzung um 17.50 Uhr schließen. 

Baumfällarbeiten:  
Vollsperrung der B 465 Biberacher Straße  
zwischen Ortsausgang Warthausen  
und Kreisverkehr Käppelesplatz 
Aus Verkehrssicherungsgründen werden ab Montag, 30. No-
vember bis voraussichtlich Freitag, 4. Dezember an der B 465 
Biberacher Straße zwischen Ortsausgang Warthausen und dem 
Kreisverkehr Käppelesplatz/Auffahrt zur Nordwestumfahrung 
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Baumfällarbeiten durchgeführt. Während der Arbeiten wird die 
Straße für jeglichen Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird um-
geleitet über die L 251 Bahnhofstraße – L 267 Ulmer Straße – K 
7532 Nordwestumfahrung in beide Richtungen. Der parallel ver-
laufende Rad- und Fußweg muss ebenfalls voll gesperrt werden. 
Die Umleitung für die Radfahrer erfolgt über die Kirchensteige und 
die Heggelinstraße zum Käppelesplatz. 
Die Zufahrt zu den an der Straße liegenden Betrieben ist Anfang 
der Woche von Richtung Biberach möglich, im Laufe der Woche 
von Richtung Warthausen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, 
die örtlichen Beschilderungen zu beachten. 

 
Sperrung Zufahrt „Am Schlegelberg“  
Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Burrenstraße“ in 
Birkenhard wird nun der Straßenbelag im Bereich der Zufahrt „Am 
Schlegelberg“ erneuert. Daher wird die Zufahrt „Am Schlegel-
berg“ von der Burrenstraße kommend ab Freitag, 27. November 
2020 bis vorausichtlich Freitag, 4. Dezember 2020 voll gesperrt. 
Die Umleitungsstrecke geht über die Aßmanshardter Straße und 
„Am Weiher“. 
 

 
 

 
 
 
Gemeinde Warthausen 
Landkreis Biberach 
 
 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere kommunale 

Kindertageseinrichtung Kindervilla Schloßgut Warthausen eine 
 

pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
in Vollzeit 

 
Wir bieten in unserer Kindertageseinrichtung eine unbefristete Vollzeitstelle als pädagogische  
Fachkraft an. 
 
Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsausbildung als Erzieher/in oder einen vergleichbaren  
Abschluss nach § 7 KiTaG. 
 
Dazu gehören folgende Ausbildungen und Berufe: Erzieher, Kindheitspädagogen, Sozialpädagogen, 
Lehrer an Grund-, Haupt- und Sonderschulen, Personen mit Studienabschluss der Pädagogik oder 
Heilpädagogik, Kinderpfleger, Heilpädagogen, Heilerziehungspfleger oder Physiotherapeuten,  
Ergotherapeuten, Logopäden, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Familienpfleger, Dorfhelfer mit 
entsprechender Erfahrung in der Kinderbetreuung. (In dieser Stellenausschreibung wurde nur die 
männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich mit eingeschlossen.) 
 
Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung entsprechend dem Tarifvertrag für die  
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst mit den üblichen Sozialleistungen. 
 
Wenn Sie offen sind, sich stets neu auf Kinder einzulassen, Wert auf eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den Familien legen und in einem aufgeschlossenen und engagierten Team mitarbeiten 
möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 
 
Für Fragen zum Aufgabengebiet stehen Ihnen die Kindergartenleitung Frau Kling (Tel 07351 17045) 
und für arbeitsrechtliche Fragen Hauptamtsleiterin Anja Kästle (Tel. 07351 5093-13) gerne zur  
Verfügung. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 14.12.2020 mit 
den üblichen Unterlagen an das Bürgermeisteramt Warthausen, Alte Biberacher Straße 13, 88447 
Warthausen oder per E-Mail an gemeinde@warthausen.de.  

 

Gemeinde Warthausen 
Landkreis Biberach 
  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere
kommunale Kindertageseinrichtung

Kindervilla Schloßgut Warthausen eine 
  

pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
in Vollzeit 

  
Wir bieten in unserer Kindertageseinrichtung eine unbefristete 
Vollzeitstelle als pädagogische Fachkraft an. 

  
Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsausbildung als Er-
zieher/in oder einen vergleichbaren Abschluss nach § 7 KiTaG. 

  
Dazu gehören folgende Ausbildungen und Berufe: Erzieher, 
Kindheitspädagogen, Sozialpädagogen, Lehrer an Grund-, 
Haupt- und Sonderschulen, Personen mit Studienabschluss 
der Pädagogik oder Heilpädagogik, Kinderpfleger, Heilpäda-
gogen, Heilerziehungspfleger oder Physiotherapeuten, 
Ergotherapeuten, Logopäden, Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger, Familienpfleger, Dorfhelfer mit entsprechender 
Erfahrung in der Kinderbetreuung. (In dieser Stellenausschrei-
bung wurde nur die männliche Form verwendet. Die weibliche 
Form ist selbstverständlich mit eingeschlossen.) 

  
Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung entspre-
chend dem Tarifvertrag für die Beschäftigten im Sozial- und 
Erziehungsdienst mit den üblichen Sozialleistungen. 

  
Wenn Sie offen sind, sich stets neu auf Kinder einzulassen, 
Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Fami-
lien legen und in einem aufgeschlossenen und engagierten 
Team mitarbeiten möchten, freuen wir uns auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung. 

  
Für Fragen zum Aufgabengebiet stehen Ihnen die Kindergar-
tenleitung Frau Kling (Tel 07351 17045) und für arbeitsrechtli-
che Fragen Hauptamtsleiterin Anja Kästle (Tel. 07351 5093-13) 
gerne zur Verfügung. 

  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre Be-
werbung bitte bis zum14.12.2020 mit den üblichen Unterla-
gen an das Bürgermeisteramt Warthausen, Alte Biberacher 
Straße 13, 88447 Warthausen oder per E-Mail an gemeinde@
warthausen.de. 

 
 

 
 
 
Gemeinde Warthausen 
Landkreis Biberach 
 
 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere kommunale

Kindertageseinrichtung Kindervilla Schloßgut Warthausen eine
 

pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
in Vollzeit 

 
Wir bieten in unserer Kindertageseinrichtung eine unbefristete Vollzeitstelle als 
Fachkraft an. 
 
Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsausbildung als Erzieher/in oder einen vergleichbaren 
Abschluss nach § 7 KiTaG. 
 
Dazu gehören folgende Ausbildungen und Berufe: Erzieher, Kindheitspädagogen, Sozialpädagogen, 
Lehrer an Grund-, Haupt- und Sonderschulen, Personen mit Studienabschluss der Pädagogik oder 
Heilpädagogik, Kinderpfleger, Heilpädagogen, Heilerziehungspfleger oder Physiotherapeuten, 
Ergotherapeuten, Logopäden, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Familienpfleger, Dorfhelfer mit 
entsprechender Erfahrung in der Kinderbetreuung. (In dieser Stellenausschreibung wurde nur die 
männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich mit eingeschlossen.)
 
Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung entsprechend dem Tarifvertrag für die 
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst mit den üblichen Sozialleistungen.
 
Wenn Sie offen sind, sich stets neu auf Kinder einzulassen, Wert auf eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den Familien legen und in einem aufgeschlossenen und engagierten Team mitarbeiten 
möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 
 
Für Fragen zum Aufgabengebiet stehen Ihnen die Kindergartenleitung Frau Kling
und für arbeitsrechtliche Fragen Hauptamtsleiterin Anja Kästle (Tel. 07351 5093
Verfügung. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum
den üblichen Unterlagen an das Bürgermeisteramt Warthausen, Alte Biberacher Straße 13, 88447 
Warthausen oder per E-Mail an gemeinde@warthausen.de.  

 

Gemeinde Warthausen 
Landkreis Biberach 
  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere
kommunale Kindertageseinrichtung

Kinderkrippe Schloßgut Warthausen eine 
  

pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
in Vollzeit 

  
Wir bieten in unserer Kinderkrippe Warthausen eine unbefris-
tete Vollzeitstelle als pädagogische Fachkraft an. 

  
Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsausbildung als Er-
zieher/in oder einen vergleichbaren Abschluss nach § 7 KiTaG. 

  
Dazu gehören folgende Ausbildungen und Berufe: Erzieher, 
Kindheitspädagogen, Sozialpädagogen, Lehrer an Grund-, 
Haupt- und Sonderschulen, Personen mit Studienabschluss 
der Pädagogik oder Heilpädagogik, Kinderpfleger, Heilpäda-
gogen, Heilerziehungspfleger oder Physiotherapeuten, 
Ergotherapeuten, Logopäden, Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger, Familienpfleger, Dorfhelfer mit entsprechender 
Erfahrung in der Kinderbetreuung. (In dieser Stellenausschrei-
bung wurde nur die männliche Form verwendet. Die weibliche 
Form ist selbstverständlich mit eingeschlossen.) 

  
Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung entspre-
chend dem Tarifvertrag für die Beschäftigten im Sozial- und 
Erziehungsdienst mit den üblichen Sozialleistungen. 

  
Wenn Sie offen sind, sich stets neu auf Kinder einzulassen, 
Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Fami-
lien legen und in einem aufgeschlossenen und engagierten 
Team mitarbeiten möchten, freuen wir uns auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung. 

  
Für Fragen zum Aufgabengebiet stehen Ihnen die Kindergar-
tenleitung Frau Beitz (Tel 07351 5776514) und für arbeits-
rechtliche Fragen Hauptamtsleiterin Anja Kästle (Tel. 07351 
5093-13) gerne zur Verfügung. 

  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre Be-
werbung bitte bis zum14.12.2020 mit den üblichen Unterla-
gen an das Bürgermeisteramt Warthausen, Alte Biberacher 
Straße 13, 88447 Warthausen oder per E-Mail an gemeinde@
warthausen.de. 

Fundamt

Das Fundamt informiert: 
Folgende Gegenstände können während der üblichen Öffnungs-
zeiten im Rathaus, Zimmer 2, abgeholt werden: 
- 1 Schlüssel 
Auf der Homepage der Gemeinde ist die Rubrik „Fundamt“ ein-
gerichtet. Sobald ein Fundgegenstand beim Rathaus abgegeben 
wird, findet man diesen unter www.warthausen.de/fundamt 

Die Feuerwehr informiert

Hauptversammlung der  
Freiwilligen Feuerwehr Warthausen 
Die diesjährige Hauptversammlung der Feuerwehr Warthausen 
fand am Samstag, den 21.11.2020, nicht wie gewohnt im Gerä-
tehaus, sondern online als Videokonferenz statt. 
Die besonderen Umstände, die die Pandemie mit sich brachte, 
wirkten sich deutlich auf den Feuerwehrbetrieb aus, was Kom-
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mandant Willi Städele in seinem Bericht ausführlich darstellte. Vor 
Ort mussten die Übungen, soweit sie in der Präsenz stattfinden 
konnten, neu organisiert werden. Geübt wurde in Alarmierungs-
gruppen, also nur die Kameraden, die auch jeweils gemeinsam 
für den Einsatz alarmiert werden. Es fanden, wo Präsenz nicht 
möglich war, auch Online-Einheiten statt. Ferner wurden viele der 
geplanten Lehrgänge abgesagt oder verschoben, wie z.B. die 
Grundausbildung, Atemschutzwiederholungsübung, Waldbrand-
bekämpfung, Absturzsicherung und einige mehr. Allerdings konnte 
der Einsatzbetrieb in der gewohnt zuverlässigen Weise weiter-
gehen, was Herr Bürgermeister Wolfgang Jautz in besonderem 
Maß hervorhob. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr in diesen 
schwierigen Zeiten aufrecht zu erhalten, habe für ihn oberste Pri-
orität. Nicht zuletzt wird die Einsatzbereitschaft aber auch durch 
die starke Mannschaft gewährleistet, die sich mit insgesamt 59 
aktiven Feuerwehrleuten sehen lassen kann. In die Einsatzabtei-
lung wurde Frieder Schmid aufgenommen. Insgesamt fuhr die 
Wehr in den vergangenen zwölf Monaten 40 Einsätze, was dem 
Mittel der letzten Jahre ungefähr entspricht. 
Auch die Jugendfeuerwehr musste den Übungsbetrieb seit März 
stark einschränken. Nach einer kleinen Phase der Präsenzübungen 
im September und Oktober wurde wiederum auf Online-Angebote 
umgestellt. Auch in der Jugendarbeit mussten einige Veranstal-
tungen wie Sportpokal, Zeltlager und andere Aktivitäten für 2020 
abgesagt werden. Dennoch gelang ein buntes und spannendes 
Programm für die 21 Kinder und 11 Jugendlichen in unserer Wehr, 
wie Sandrina Städele, Leiterin der Jugendabteilung, zu berichten 
hatte. Alles unter dem Motto „mit Abstand am besten“. Besonders 
erfreulich war die Nachricht, dass auch die Kinderfeuerwehr Kin-
dergruppe nun mit „Dienstkleidung“ ausgestattet werden konnte, 
wenngleich die „Einsätze“ mit den neuen Anzügen in diesem Jahr 
noch ausblieben. Einen Schwerpunkt im Bericht des Komman-
danten bildeten die Neubeschaffung eines MLFs (Mittleres Lösch-
fahrzeug) und die Erweiterung des Gerätehauses. Beide Projekte 
sind in der Planung so weit gediehen, dass zeitnah ausgeschrie-
ben werden kann. Über die Hintergründe für die Beschaffungen 
und baulichen Maßnahmen wurde im vergangenen Jahr berichtet. 
Erfreulicherweise darf auch in diesem Jahr wieder einigen Kame-
radinnen und Kameraden gratuliert werden, und zwar: 

Simon Bisinger und Lars Städele für die Beförderung zum Oberfeuer-
wehrmann, Marius Haller zum Hauptfeuerwehrmann, Walter Bisinger 
und Franz Hummler zum Hauptlöschmeister; Karl Amendinger, Guido 
Borgenheimer, Manfred Kiefer, Hermann Kloos und Manfred Trunk für 
die Ehrenurkunde für 50 Jahre und Albert Gretzinger für 70 Jahre Mit-
gliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr und schließlich Martin Lang 
für die Ehrennadel in Gold der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg. 

Entsorgung

Müllabfuhrtermine - Dezember 2020 
• Donnerstag, 03. Dezember 2020 
• Donnerstag, 17. Dezember 2020 
• Donnerstag, 31. Dezember 2020   
Abfuhrtermine Gelbe Säcke des Kreises - Dezember 2020 
• Mittwoch, 16. Dezember 2020 
Am Abfuhrtag müssen die Gelben Säcke/Blauen Tonnen bis 6:30 
Uhr zur Leerung bereitgestellt sein. Die Befüllung der Blauen Ton-
ne mit Wertstoffen darf nur über Gelbe Säcke erfolgen. Bitte kein 
loses Material einfüllen! 
Weitere Informationen zu den Gelben Säcken finden Sie in der 
Abfallfibel des Landkreises Biberach oder unter www.biberach.de.   
Abfuhrtermine Papiertonne - Dezember 2020 
Die Papiertonne des Landkreises wird am 
• Dienstag, 15. Dezember 2020 
geleert. Am Abfuhrtag müssen die Tonnen bis 6:30 Uhr zur Lee-
rung bereitgestellt sein.   
Was gehört in die Papiertonne? 
Zeitungen und Zeitschriften, Kataloge, Kartonagen, loses Papier, 
Werbedrucksachen, Hefte und Bücher, Pappe, Schredderpapier 
Was darf nicht in die Papiertonne? 
Tapeten, Tetra Paks (Kartonverbunde), Plastik, Verpackungskunststoffe, 
Hygienepapier, Servietten, Hausmüll, Glas, Dosen, Bauschutt, Holz, Biomüll 
Fragen zur Papiertonne 
Informationen erhalten Sie unter www.biberach.de oder telefo-
nisch unter Tel. 07351 / 52-6377.   

ALLES AUF EINEN BLICK
GEMEINDEKONTAKTE 
Gemeindeverwaltung Warthausen
Alte Biberacher Straße 13, 88447 Warthausen
Tel. 0 73 51 / 50 93-0, Fax 0 73 51 /50 93-23
Internet www.warthausen.de
E-Mail: gemeinde@warthausen.de

Jeden Mitarbeiter erreichen Sie unter seiner persönlichen
E-Mail-Adresse (nachname@warthausen.de)
z. B. jautz@warthausen.de

Bürgermeister Wolfgang Jautz -27
Birgit Jakobson (Vorzimmer Bürgermeister) -16

Haupt- / Bauamt: Anja Kästle -13
Angela Hecht (Bürgerbüro)  -11
Rebecca Schmucker (Bürgerbüro)  -12
Tobias Sauter (Hoch- und Tiefbau, Friedhofsamt) -43
Beate Eckert (Ordnungsamt, Bauamt, Grundbuchamt)  -48
Margot Pfänder (Soziales, Standesamt) -24
Melanie Bareth (Kinder, Familie, Senioren) -49

Kämmerei: Sabrina Kühnbach  -15
Nico Thanner (Kasse)  -45
Roland Fritzenschaft (Steueramt)  -14
Annette Bundschu (Liegenschaften) -42
Bauhof: Helmut Stöhr Tel. 82 84 10
 Fax 57 57 80
 E-Mail: bauhof@warthausen.de

Öffnungszeiten Rathaus
Montag bis Donnerstag   8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mittwoch außerdem 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag    8:30 Uhr bis 12:30 Uhr

 
Durchwahl

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 

WICHTIGE RUFNUMMERN FÜR DEN ÄRZTLICHEN
BEREITSCHAFTSDIENST

LANDKREIS BIBERACH UND EHINGEN

Rettungsdienst: 112
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Kinderärztlicher Notfalldienst:  116117
Augenärztlicher Notfalldienst:   116117

Biberach
(Allgemeiner Notfalldienst)
Kliniken Landkreis Biberach - Kreisklinik Biberach, 
Ziegelhausstraße 50, 88400 Biberach
Sa, So und FT 08 - 22 Uhr

Biberach
(Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Kinder und Jugendliche)
Zentrale Kinderärztliche Notfallpraxis und die Notfallaufnahme in der 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Ulm, Eythstraße 24,
89075 Ulm
Mo bis Fr: 19 - 8 Uhr, Sa, Sonn- und Feiertag: 8 - 8 Uhr (*)
(*) Außerhalb der Öffnungszeiten übernimmt die Notfallaufnahme der Universitätsklinik für Kin-
der- und Jugendmedizin Ulm die Versorgung der Patienten. Der ärztliche Bereitschaftsdienst 
ist wie bisher unter der Telefonnummer 01801 929343 zu erreichen.

 
 

 
 

 

 

-

NOTFALL-RUFNUMMERN 
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 112
Polizei 110
Ärztlicher Notdienst 116 117
Kinderärztlicher Notdienst 116 117
Krankentransport 19222
Wasser- und Gasversorgung 9030
Ambulante Hospizgruppe Biberach 0170 / 4889929
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Evang. Kirchengemeinde Warthausen

Evang. Pfarramt:
Pfarrer Hans-Dieter Bosch
Martin-Luther-Str. 6
88447 Warthausen

Telefon (07351) 13914
E-Mail: Pfarramt.Warthausen@elkw.de
Seelsorge in den P�egeheimen:
Pfarrer Herbert Seichter, Attenweiler, Tel. 07357-856
Bankverbindung für Spenden:
Evang. Kirchengemeinde Warthausen
IBAN: DE73 6545 0070 0000 2600 22
Bitte Spendenzweck nicht vergessen.

Kirchliche Nachrichten

Weihnachtskugeln 
Liebe Gemeinde, 
an diesem Sonntag feiern wir den 1. Advent. Und diese Zeit bis 
Weihnachten kennt viele Zeichen und Symbole, die inzwischen 
weltweit bekannt sind. So auch den Brauch Weihnachtsbäume auf-
zustellen und zu schmücken. Im Jahr 1527 wurde zum ersten Mal 
von einem „weiennacht baum“ aus Stockstadt am Main berichtet. 
Schon in dieser Zeit wurden also auf öffentlichen Plätzen Bäume 
aufgestellt und mit Äpfeln, Nüssen, Datteln, Brezeln und Papier-
blumen geschmückt. Von Martin Luther ist überliefert, dass er den 
Baum ins Haus holte und ihn zusätzlich mit Kerzen schmückte: Die 
Kerzen sollten die Sterne darstellen, die Christi Geburt anzeigen. 
 

Foto: pixabay 
  
Der Christbaumschmuck ist in unsere Tradition eingegangen und 
so selbstverständlich geworden, dass wir oft über seine Bedeu-
tung und seinen Hintergrund kaum noch nachdenken. Dies trifft 
insbesondere auf die Äpfel und die (Papier-)Blumen zu. Während 
die Laubbäume ihre Blätter im Herbst abwerfen und über den 
Winter dann wie „abgestorben“ aussehen, ist der Tannenbaum 
das ganze Jahr über grün und damit „lebendig“. Der immergrüne 
Baum wurde schon früh mit dem Baum im Paradiesgarten in Ver-
bindung gebracht. Mit der Geburt Jesu an Weihnachten beginnt 
nun diese heilvolle Geschichte, die uns wieder ins Paradies bringt. 
Das Grün des Baumes weist darauf hin, dass der Paradiesbaum 
„lebendig“ ist; die (Papier-)Blumen zeigen, dass der Baum blüht 
und die Äpfel, dass der Baum Früchte trägt. Und – dank der 
Glasbläserkunst – wurden im 17. Jahrhundert aus den schweren 
Äpfeln die leichten Glaskugeln. Schade ist nur, dass die Tradition 
der Papierblumen bei uns verloren gegangen ist. Gott segne und 
behüte Sie alle in diesen Tagen. Er schenke uns Geduld und Kraft 
für die erneuten Einschränkungen. 
Ihr Pfarrer Hans-Dieter Bosch 
  
Freitag, 27.11 und Samstag, 28.11. 
10.00 Uhr bis 18.00 Uhr Kleidersammlung für Bethel 
 Abgabestelle: Pfarrhaus-Garage Martin-Luther-Stra-

ße 6 Warthausen. Wir sammeln 
 gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Hand-

taschen, Plüschtiere und Federbetten. 

1. Advent – 29. November 
09.30 Uhr Warthausen: Gottesdienst. 
 Mit diesem Sonntag beginnt die Adventszeit und das 

neue Kirchenjahr. 
 Im Gottesdienst muss eine Gesichtsmaske getragen 

werden. (Pfarrer Hans-Dieter Bosch) 
2. Advent – 6. Dezember 
09.30 Uhr Warthausen: Gottesdienst. Im Gottesdienst muss 

eine Gesichtsmaske getragen werden. (Prädikant 
Dennis Sigmund-Schad) 

  

An jedem Tag ein Türchen öffnen ... 
das ist das Prinzip des Adventskalenders. Die Mitarbeiter des 
Kirchenbezirks Biberach haben für Sie einen digitalen Advents-
kalender „gebastelt“. Unter folgendem Link oder beim Abscannen 
des QR-Codes täglich vom 1. bis 24. Advent können Sie ein Tür-
chen anklicken und so die Lieblingsbräuche aus unterschiedlichen 
Kirchengemeinden und Arbeitsbereichen des Biberacher Bezirks 
kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht haben Sie ja Lust den ein 
oder anderen Brauch einmal selbst auszuprobieren!? 
Plätzchen backen, Adventskalender füllen, Barbarazweige stel-
len, Nikolausstiefel rausstellen, Adventskrippe aufbauen, Christ-
baum schmücken, Sterne basteln, Lichter ins Fenster stellen... 
eine Vielzahl von Adventsbräuchen ist zusammengekommen; 
für jeden Tag verbirgt sich hinter dem Türchen ein neuer Brauch. 
Nehmen auch Sie daran teil: 
Im Internet unter https://tuerchen.com/498acbea oder über den 
QR-Code (siehe Bild). 
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Adventszeit und bleiben 
Sie gesund! 

Kath. Pfarramt:
Pfarrer Wunibald Reutlinger
Heggelinstr. 3, 88447 Warthausen
Tel. (07351)72380, Fax (07351) 76535
E-Mail: StJohannes.Warthausen@drs.de

Homepage: http://stjohannes-warthausen.drs.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 9.00 – 11.00, Mi. 16.00 – 18.00

Kath. Kirchengemeinde Warthausen

Gottesdienste 
Freitag, 27.11. 
Pfarrkirche Warthausen 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
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Samstag, 28.11. 
Pfarrhaus Warthausen 
16.00 Uhr - 18.00 Uhr Beichtgelegenheit 
Pfarrkirche Warthausen 
18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse 
 - es singt eine Gruppe des Kirchenchores 
 † Alois Hummler 
 † Alois Heckenberger 
 † Kreszentia Schlichthärle 
Sonntag, 29.11.; 1. Adventssonntag  
St. Maria Birkenhard 
08.45 Uhr Eucharistiefeier  
 † Dora Pfänder 
 † Franz Schmid 
Mittwoch, 02.12. 
St. Maria Birkenhard 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Rorate-Messe 

Freitag, 04.12. 
Pfarrkirche Warthausen 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Rorate-Messe 
 † Georg Stasch 
 † Josef Schröter 
 † nach Meinung 

Im Anschluss Eucharistische Nachtanbetung 
  
Gottesdienste im Fernsehen 
ZDF 
So., 29.11.2020, 09:30 Uhr Hl. Messe aus der Klosterkirche der 
Elisabethinen in Graz (Österreich) 
SWR/SR 
So., 29.11.2020, 10:00 Uhr Evang. Gottesdienst 
K-TV 
So., 29.11.2020, 07:30 Uhr Hl. Messe 
09:30 Uhr Hl. Messe 
täglich, Gottesdienste, Andachten und Anbetungen zu verschie-
denen Tageszeiten (https://k-tv.org/programm) 
  
Nikolausbesuch  
Wenn Sie einen Nikolausbesuch in Warthausen und Teilorten (in 
Birkenhard sich an die KLJB wenden) am, 05.12. oder 06.12. 
wünschen, melden Sie dies bitte beim Kath. Pfarramt (Tel. 72380) 
während der Dienstzeiten (Mo, Di, Do, Fr 9–11 Uhr oder Mi 16–18 
Uhr) an, bis spätestens Donnerstag, den 03.12.2020. 
Die Besuche werden nach den geltenden Corona-Regeln durch-
geführt! 
  
Beichtgelegenheit 
In Warthausen am Samstag, 28. November 2020 von 16.00 bis 
18.00 Uhr. 
Die Beichtgespräche finden wegen der Corona-Regelungen im 
Sitzungsraum im Pfarrhaus statt. 
W. Reutlinger 
  
Eucharistische Nachtanbetung am Freitag, 4.12.2020 
Sehnen Sie sich nach Ruhe und Geborgenheit? 
Dann ruhen Sie sich doch ein wenig in Jesu Gegenwart aus bei 
der eucharistischen Nachtanbetung am Freitag, 4. Dezember 
nach der Abendmesse von 19 bis 24 Uhr. 
Hier dürfen Sie in der Gegenwart Jesu verweilen und IHM alles 
erzählen, was Ihnen auf dem Herzen liegt - IHN wirken lassen 
-und dann beschenkt wieder nach Hause gehen. 
Ganz egal, ob Sie nur ein paar Minuten kommen oder auch län-
ger bleiben - Jesus möchte Ihnen mit Seiner unendlichen Liebe 
begegnen. 
Dafür müssen Sie nichts leisten, sondern Sie dürfen einfach da 
sein und Zeit mit IHM verbringen. Er wartet auf Sie! 
Probieren Sie es aus und lassen Sie sich beschenken. 
  

Adventszeit in Birkenhard  
Wir laden dazu ein, die Adventszeit gemeinsam - und doch ge-
trennt - zu erleben. Das Angebot richtet sich an Gemeindemitglie-
der jeden Alters. Jeden Adventsonntag begleitet uns ein Heiliger. 
Für Kinder gibt es kleine Mitmach-Angebote. 
Zum 1. Advent können ab Sonntagvormittag in der Kirche Barba-
razweige mitgenommen werden. Dazu gibt es eine Geschichte zur 
Heiligen Barbara. Die Zweige und Texte liegen die ganze Woche 
bereit. Der Text wird außerdem auf der Homepage veröffentlicht. 
Die Adventsaktion wird vom Kirchengemeinderat Birkenhard in 
Birkenhard organisiert. Alle Gemeindemitglieder sind herzlich 
willkommen. 
  
Impulse für Trauernde im Advent in St. Martin 
Die Kontaktstelle Trauer von Dekanat und Caritas lädt Trauernde, 
die um einen lieben Menschen trauern oder Anteil nehmen, zu 
Impulsen, Musik und Stille im Advent ein. 
Die Veranstaltung ist am Donnerstag, 03. Dezember um 17.00 
Uhr in der Kirche St. Martin in Biberach. 
Damit die Hygienemaßnahmen zu den Coronabestimmungen 
eingehalten werden können, wird um Anmeldung gebeten. Bitte 
melden Sie sich bis 02. Dezember im Pfarrbüro St. Martin Tel. 18 
140 oder per Mail: StMartin.biberach@drs.de an. 
  
Musiker verlosen Hauskonzerte unter den Spendern  
Meditatives Adventskonzert in der Kirche in Warthausen fällt aus 
– Spenden für Waisenkinder in Kapstadt sollen trotzdem gesam-
melt werden 
Warthausen - Eigentlich hätte am Sonntag traditionell das medit-
ative Adventskonzert in der Kirche St. Johannes in Warthausen 
stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie haben Christi-
ne Wetzel und Simon Föhr das Benefizkonzert abgesagt und sich 
stattdessen etwas anderes überlegt. Denn die Spenden dieses 
Konzerts sind seit acht Jahren für Waisenkinder in Kapstadt be-
stimmt. „Mit diesem Geld können wir in Kapstadt viel bewirken, 
Kindern einen Weg aus der Armut bieten und ihnen Bildung er-
möglichen“, sagt der Musiker Simon Föhr. 
Wer trotzdem spenden möchte, kann das auch in diesem Jahr 
tun. „Wir verlosen unter den Spendern drei Konzerte und kommen 
dafür zu ihnen nach Hause und geben ein Hauskonzert.“ Natürlich 
coronakonform und mit Abstand, so der Chorleiter des Warthau-
ser Chors CHORISMA und des Biberacher Männergesangvereins 
Frohsinn. Gemeinsam mit Sängerin und Flötistin Christine Wetzel 
hat er diese Aktion auf den Weg gebracht. 
„Wir wollen den Menschen für ihre Spendenbereitschaft etwas 
bieten und danke sagen“, sagt auch Christine Wetzel. Ihr fiel es 
schwer, das Adventskonzert in diesem Jahr abzusagen: „Seit acht 
Jahren organisieren wir hier das Benefizkonzert, es ist immer eine 
sehr schöne Stimmung und es kommen zwischen 2500 und 3500 
Euro für Kapstadt zusammen.“ Zusätzlich zu den drei Wohnzim-
merkonzerten werden auch noch zehn CDs von der Aufführung 
2018 verlost und per Post verschickt. 
Für Pfarrer Wunibald Reutlinger ist das meditative Adventskonzert 
eigentlich das Highlight des Kirchenjahrs: „Wenn am 1. Advent die 
Kirchenbesucher zusammenkommen und wir gemeinsam in die 
vorweihnachtliche Zeit starten, ist das etwas sehr Besonderes“, 
sagt er. Ihm gefällt vor allem das Meditative daran. Die beiden 
Musiker hat Pfarrer Reutlinger eingeladen, dennoch an einem 
Gottesdienst in diesem Jahr für die musikalische Umrahmung 
zu sorgen. „Das machen wir natürlich gerne“, sagt Simon Föhr. 
Ihm ist es wichtig, das Bildungsprojekt für Kapstadt auch weiter-
hin zu unterstützen. „Mittlerweile hat sich das Benefizkonzert in 
Warthausen etabliert, es wäre dieses Jahr unser neuntes Konzert 
gewesen“, so der Pianist. „Es kommen jährlich rund 300 Zuhörer 
in die Kirche. Für viele ist es der Start in die Adventszeit.“ 
Die Spenden fließen zu 100 Prozent in das Projekt „Kids – Bil-
dung für arme Kinder in Kapstadt“. 2006 war Simon Föhr selbst 
in Kapstadt und vor Ort im Schuldienst tätig. „Dort habe ich die 
Initiatoren des Projekts kennengelernt und bin bis heute in Kon-
takt mit ihnen“. Deshalb weiß Simon Föhr auch genau, wie wichtig 
diese Spenden für die Kinder sind: „So können die Kinder, Ju-
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gendlichen und jungen Erwachsenen einen Weg aus der Armut 
finden und eine Schule oder Universität besuchen.“ 
Wer spenden möchte und so eines der drei Hauskonzerte oder 
CDs gewinnen möchte, kann das auf folgendes Konto des Kids 
Verein: DE34 5519 0000 0707 4200 14 tätigen. Dabei ist es wich-
tig, im Betreff das Stichwort „Adventskonzert Warthausen“ und 
die eigene vollständige Adresse anzugeben. Alle Spender bekom-
men dann automatisch Ende Januar eine Spendenbescheinigung 
zugeschickt. Die 13 glücklichen Gewinner werden jedoch bereits 
am 09. Dezember ermittelt und anschließend noch vor Weihnach-
ten benachrichtigt. 
  

Macht mit beim Sternsingen! 
Auch in diesem Jahr ist Euer Einsatz für die benachteiligten 
Kinder gefragt, durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage 
vielerorts noch verschlimmert. 
Doch Sternsingen ist dieses Jahr natürlich anders, wie so vie-
les. Um es für alle Beteiligten sicher zu gestalten, haben wir 
uns für folgenden Weg entschieden: Die Sternsinger bringen 
in Zweier-Teams ohne Gewand in jeden Briefkasten den Segen 
durch einen Segensaufkleber und einen Infoflyer mit Angaben, 
wie gespendet werden kann. 
Die Aktion steht unter dem Motto: 
„Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit“ 
Meldet Euch, auch bei Fragen, bis zum 6.12. 
in Birkenhard: 
bei Verena Schneider Tel. 577 1720   
in Oberhöfen: 
bei Carmen Merk Tel. 828 641   
in Warthausen: 
bei Stefanie Abel-Suhm Tel. 168 894 
Sei ein Segen – sei dabei! Wir freuen uns auf Dich. 

Sonstige Mitteilungen

Landratsamt Biberach
Netzwerk Digitalisierung und Medienkompetenz im 
Landkreis Biberach 
Netzwerk sucht DigitalMentoren, die in ihrer Ge-
meinde bei Problemen mit digitalen Medien hel-

fen – Fortbildung am 2. Dezember 
„Ältere Menschen auf dem Weg in die digitale Welt“ ist das Mot-
to des neuen Netzwerks Digitalisierung und Medienkompetenz 
mobil im Landkreis Biberach. Digitale Anwendungen verändern 
den Alltag in allen Lebensbereichen: Hobbys, Fernsehen, Ein-
kaufen, Wohnen, Finanzen, Behörden, Tele-Medizin. Die Gene-
ration 55plus nutzt heute selbstverständlich soziale Medien, um 
über Skype, WhatsApp undsoweiter mit Kindern und Enkeln zu 
kommunizieren. Der digitale Wandel wirkt sich auch auf das Zu-
sammenleben in den Gemeinden aus.  Deshalb will das Netzwerk 
Menschen unterstützen, die Chancen digitaler Medien für die Le-
bensqualität im Alltag zu nutzen. 
In der nächsten Zoom-Veranstaltung am Mittwoch, 2. Dezember, 
von 17 bis 18 Uhr geht es um die Gründung des Netzwerks „Digi-
talisierung und Medienkompetenz mobil im Landkreis Biberach“. 
Das Netzwerk sucht „DigitalMentoren“, die in ihrer Gemeinde bei 
Problemen mit digitalen Medien gefragt werden können. Über eine 
Fortbildung werden sie zum DigitallMentor für die Aufgaben in der 
Gemeinde qualifiziert. Wer an der Zoom-Veranstaltung teilnehmen 
möchte, meldet sich bitte bis Montag, 30. November, möglichst 

per E-Mail an Karl-Heinrich Gils, Diakonie Biberach gils@diako-
nie-biberach.de, Telefon: 07351-1502-10. 
 
Das Landratsamt informiert: 
Forum Ackerbau - Online-Fortbildung 
Das Landwirtschaftsamt Biberach lädt alle Interessierten am 
Dienstag, 8. Dezember 2020, um 13.20 Uhr zum virtuellen Acker-
bauforum ein. Zentrales Thema der Veranstaltung ist die Pflan-
zenschutzmittelreduktion. 
Referent Alfred Klinghammer von der Landwirtschaftskammer 
Grand Est in Frankreich wird zunächst das französische Pro-
gramm „Ecophyto“ zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln 
vorstellen und zusammen mit einem teilnehmenden Landwirt die 
dortige Umsetzung in die Praxis beleuchten. Im Anschluss dar-
an referieren Marc Kaiser von der Firma Amazone und Jens Fehl 
von der Firma Horsch zu aktuellen und zukünftigen technischen 
Möglichkeiten zur Einsparung von Pflanzenschutzmitteln. 
Die Veranstaltung ist als zweistündige Fortbildungsmaßnahme für 
die Sachkunde im Pflanzenschutz anerkannt. Für die Teilnahme 
an der Online-Fortbildung ist eine Anmeldung per E-Mail an land-
wirtschaftsamt@biberach.de oder telefonisch unter der Nummer 
07351 52-6702 bis zum 4. Dezember 2020 notwendig. Bei der 
Anmeldung sind folgende Daten anzugeben: Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Jede Teilnehmerin 
und jeder Teilnehmer erhält bei vollständiger Anwesenheit eine 
Teilnahmebescheinigung zugesandt. 
 
Das Landwirtschaftsamt informiert: 
Biberacher Milchviehtag als Online-Seminar 
Der diesjährige Milchviehtag des Landwirtschaftsamtes Biberach 
findet am Dienstag, 15. Dezember 2020, ab 13.30 Uhr statt. The-
ma ist das Wirtschaftsdüngermanagement im Milchviehbetrieb. 
Aufgrund der aktuellen Situation erfolgt der Milchviehtag in Form 
eines Online-Seminars. 
Das Seminar ist kostenlos. Eine Anmeldung ist telefonisch un-
ter 07351 52-6702 oder per E-Mail an anja.maucher@biberach.
de mit Angabe von Name und Telefonnummer erforderlich. Das 
Programm und weitere Informationen zur Anmeldung erhalten 
die Interessentinnen und Interessenten über unseren WhatsApp- 
oder Telegram-Service. 

Agentur für Arbeit 
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
Jährliche Prüfung der Beschäftigungspflicht 
Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetz-
lich verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze 
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Zur Prüfung der 
Beschäftigungspflicht im Kalenderjahr 2020 müssen die beschäf-
tigungspflichtigen Arbeitgeber bis spätestens 31. März 2021 der 
Agentur für Arbeit ihre Beschäftigungsdaten anzeigen. Diese 
Frist kann nicht verlängert werden. Am schnellsten geht dies 
elektronisch. Fragen zum Anzeigeverfahren werden von Montag 
bis Freitag zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr unter der Tele-
fonnummer 07161 9770 333 für Arbeitgeber aus dem Bezirk der 
Arbeitsagentur Ulm beantwortet. 

Kostenlose Software 
Kommen Arbeitgeber der Beschäftigungspflicht nicht nach, ist 
eine sogenannte Ausgleichsabgabe zu zahlen. Diese Abgabe 
wird auf Grundlage der jahresdurchschnittlichen Beschäftigungs-
quote ermittelt. Um die Ausgleichsabgabe zu berechnen und die 
entsprechende Anzeige zu erstellen, können Unternehmen und 
Arbeitgeber die kostenfreie Software IW-Elan nutzen. 
Diese steht auf der Homepage www.iw-elan.de unter der Rub-
rik „Download“ zur Verfügung. Die Meldung kann auf elektroni-
schem Wege schnell und unbürokratisch vorgenommen werden. 
Neben dem elektronischen Weg kann - sofern keine Download-
möglichkeit besteht - unter der Rubrik „Service“ eine CD-ROM 
bestellt werden. 
Weitere Hinweise sind auf www.arbeitsagentur.de/unternehmen/
personalfragen/schwerbehinderte-menschen zu finden. 
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Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
Sozialleistungen neben der Grundrente 
Sechster Teil der Serie zur Grundrente: 
In Deutschland beziehen rund 1,2 Millionen Menschen neben ihrer 
Rente weitere Sozialleistungen wie Wohngeld, Grundsicherung 
für Arbeitsuchende, Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung 
(im Alter oder bei Erwerbsminderung) oder fürsorgerische Leis-
tungen der Sozialen Entschädigung. Wenn sich nun ab 2021 die 
Rente durch den neuen Grundrentenzuschlag erhöht, dann ist 
geplant, dass die zahlenden Stellen automatisch prüfen, ob sich 
die geänderte Rentenhöhe auch auf die Sozialleistung auswirkt. 
Eine ebenfalls neu eingeführte Freibetragsregelung sorgt aber 
dafür, dass die Sozialleistungsempfänger trotz des Grundren-
tenzuschlags am Monatsende mehr Geld übrig haben werden 
als bislang. Der individuelle Freibetrag liegt für jeden Grundren-
tenbezieher bei 100 Euro zuzüglich 30 Prozent der darüber lie-
genden Rente, wird jedoch auf 50 Prozent des Regelsatzes zur 
Grundsicherung begrenzt: derzeit 216 Euro. Nur der Teil der Ren-
te, der diesen Freibetrag übersteigt, wird auf die entsprechende 
Sozialleistung angerechnet. 
Die Rentnerinnen und Rentner selbst müssen dabei nichts unter-
nehmen. Die Rentenversicherungsträger übermitteln der Stelle, 
die die Sozialleistung auszahlt, sowohl die Anzahl der persönli-
chen Grundrentenzeiten als auch die durch den Grundrentenzu-
schlag neu berechnete Rentenhöhe. Die automatische Daten-
anforderung durch die Sozialleistungsträger bei der Deutschen 
Rentenversicherung soll im Sommer 2021 starten. 
Für weitere Informationen hat die DRV im Internet eine spezielle 
Themenseite rund um die Grundrente unter http://www.deut-
sche-rentenversicherung.de/grundrente eingerichtet. Dort finden 
Interessierte auch die Broschüre „Grundrente: Fragen und Ant-
worten“ zum Bestellen oder Herunterladen. 
 
Netze BW 
Wichtige Frist für Solaranlagen & Co läuft ab 
Besitzer müssen ihre Anlage bis Ende Januar in ein bundeswei-
tes Register eingetragen - sonst droht ein Stopp der Einspeise-
vergütung 
Wer eine Solaranlage betreibt oder anderweitig dezentral Strom 
erzeugt, muss einen wichtigen Termin beachten: Bis zum 31. 
Januar 2021 müssen alle Anlagen im neuen „Marktstammda-
tenregister“ der Bundesnetzagentur angemeldet werden. Bei der 
Bundesnetzagentur entsteht dadurch erstmals ein Überblick über 
alle dezentralen Erzeugungsanlagen in Deutschland wie Solar- 
und Biogasanlagen, Batteriespeicher oder Blockheizkraftwerke. 
Im Netzgebiet der Netze BW wurden in den vergangenen Monaten 
bereits alle Besitzer angeschrieben und auf die Anmeldepflicht 
aufmerksam gemacht. Ist die Anlage am Stichtag 31. Januar 
nicht erfasst, hat das Folgen: Die Netzbetreiber dürfen erst dann 
wieder Einspeisevergütung auszahlen, wenn die Registrierung 
nachgeholt wurde. Die Registrierung selbst erfolgt über ein spe-
zielles Online-Portal der Bundesnetzagentur unter www.markt-
stammdatenregister.de. Die dabei erforderlichen Daten stellt die 
Netze BW schriftlich oder online zur Verfügung. 
Weitere Informationen auch unter: www.netze-bw.de/mastr 
 
Unfallkasse Baden-Württemberg 
Beherzt eingegriffen: Unfallversichert! 
Menschen, die in einer Notsituation Hilfe leisten, sind bei der 
Unfallkasse Baden-Württemberg gesetzlich unfallversichert. 
Sie sind die ersten, die bei einem Unfall oder körperlichen Angriff 
zur Stelle sind: Menschen, die Erste Hilfe leisten oder beherzt ein-
greifen, um andere in einer Notsituation zu retten oder zu schützen. 
Hilfeleistende gehen in diesen Situationen oft über ihre Grenzen 
hinaus und schaffen Großartiges - sogar Übermenschliches. Doch 
manchmal tragen sie selbst Verletzungen davon: körperliche, 
manchmal auch seelische Belastungen, die oft sehr viel später 
auftreten. Viele wissen jedoch nicht, dass sie als Hilfeleistende 
bei der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) unfallversichert 
sind. Um diese gesetzliche Leistung in den Mittelpunkt zu stellen, 

macht die UKBW den Versicherungsschutz für Hilfeleistende zum 
zentralen Thema ihrer aktuellen Kampagne. 
Hilfeleistende stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Dieser Schutz ist kostenfrei und besteht automa-
tisch: eine gesonderte Versicherung muss dafür nicht abgeschlos-
sen werden, ein Antrag ist nicht erforderlich. Die Versicherung 
besteht automatisch dadurch, dass jemand einer anderen Person 
in einer Notsituation hilft. Darüber transparent und umfassend zu 
informieren, hat sich die UKBW zum Ziel gesetzt. „Helfen Sie an-
deren, wenn sie Hilfe brauchen - Sie sind dabei versichert“, erklärt 
Siegfried Tretter, Geschäftsführer der UKBW: „Wir sind für Sie da, 
wenn Sie aufgrund ihres Hilfseinsatzes körperliche oder psychi-
sche Unterstützung benötigen oder durch Ihr Eingreifen Sachen 
beschädigt wurden - Ihre Sicherheit und Gesundheit haben für 
uns oberste Priorität“. 
Der Versicherungsschutz besteht bei allen Tätigkeiten, die mit der 
Hilfeleistung verbunden sind. Versichert sind Menschen, die zum 
Beispiel eine andere Person bei einem Angriff verteidigen oder 
schützen, Erste Hilfe bei einer verunfallten Person leisten oder 
eine ertrinkende Person aus einem See retten. 
Was tun, wenn beim Helfen etwas passiert? 
Sollten Hilfeleistende nach ihrem Eingreifen selbst ärztliche Hilfe 
benötigen, sollten sie dem behandelnden Arzt mitteilen, dass sie 
sich die Verletzung zugezogen haben, als sie jemand anderem 
geholfen haben. Hilfeleistende sollten die Situation möglichst 
genau schildern, vielleicht sogar auf andere Helferinnen und Hel-
fer oder Zeugen vor Ort verweisen können. Wenn Hilfeleistende 
körperliche oder psychische Unterstützung brauchen, sollten 
sie sich schnellstmöglich bei der UKBW oder bei einer Durch-
gangsärztin oder einem Durchgangsarzt (D-Ärzte) melden. Dies 
sind besonders qualifizierte ärztliche Partner der gesetzlichen 
Unfallversicherung. 
Die UKBW-Karte für Hilfeleistende 
Im Zentrum der Informationskampagne steht neben dem gesetz-
lichen Unfallversicherungsschutz die Karte der UKBW für Hil-
feleistende. Auf der Karte sind die wichtigsten Hinweise über den 
Versicherungsschutz sowie der Kontakt zur Unfallkasse vermerkt. 
Über Kooperationspartner - wie Feuerwehr und Rettungsdienste 
- werden diese Karten in ganz Baden-Württemberg verteilt und 
direkt an Hilfeleistende ausgegeben. So soll vermieden werden, 
dass keine oder zu späte Kenntnis über den Versicherungsschutz 
unnötige Folgeschäden der Betroffenen nach sich ziehen. Die 
UKBW unterstützt und begleitet diese Menschen, um sie mit al-
len geeigneten Mitteln wieder gesund zu machen. 
Weitere Informationen unter www.ukbw.de/hilfeleistende. 
  
 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
Recht auf freie Auswahl 
Korrektur der Meldung vom 13.11.2020 
- Nach dem ersten Lockdown haben viele Verbraucher von 

ihrem Fitnessstudio Gutscheine für die ausgefallenen Trai-
ningswochen erhalten 

- Nicht immer entsprechen diese den gesetzlichen Vorgaben 
- Verbraucher haben bei der Entschädigung auch ein Recht da-

rauf, einen Gutschein zu erhalten, den sie sich Anfang 2022 
auszahlen lassen können 

Verbraucher, die während des Lockdowns nicht in ihren Fitness-
studios trainieren konnten, haben ein Recht auf Entschädigung 
für bereits bezahlte Beiträge. Wenn Mitglieder den Fitnessvertrag 
vor dem 7. März geschlossen und die Mitgliedsbeiträge bereits 
bezahlt haben, kann der Studiobetreiber anstelle der Rückzah-
lung auch einen Wertgutschein für diese Beiträge herausgeben. 
Doch nicht alle Studios informieren ihre Kunden transparent da-
rüber, was ihnen tatsächlich zusteht. Die Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg geht dagegen vor. 
„Selbstverständlich dürfen Fitnessstudios ihren Kunden verschie-
dene Alternativen als Ausgleich für die Schließung anbieten“, sagt 
Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, 
„verpflichtend ist jedoch, dass, sofern der Beitrag nicht zurücker-
stattet wurde, auch der gegen Geld einlösbare Gutschein darunter 
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ist.“ Dass diese Transparenz nicht immer gegeben ist, zeigt der 
Fall einer Verbraucherin, der anstelle des offiziellen Gutscheins 
nur vier andere Alternativen angeboten wurden. So konnte sie 
während des Lockdowns bezahltes Geld unter anderem als Gut-
schein für eine Ernährungsberatung oder einen Sportkurs, als 
Gratistraining für Freunde oder als kostenlose Verlängerung ihrer 
Mitgliedschaft einlösen. Der von der Bundesregierung beschlos-
sene Gutschein wurde ihr aber auf Nachfrage sogar verweigert. 
Das ist rechtswidrig, wie auch der Besitzer des Studios nach Ab-
mahnung durch die Verbraucherzentrale in einer Unterlassungs-
erklärung anerkannte. 

Offizieller Gutschein oder alternative Lösung? 
Doch wo liegen die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Gutscheinen? „Der von der Bundesregierung beschlossene Wert-
gutschein ist bis zum 31.12.2021 gültig. Lösen Verbraucherinnen 
und Verbraucher diesen bis zu diesem Tag nicht ein, so muss der 
Studiobetreiber umgehend den Wert ausbezahlen,“ erklärt Buttler. 
Gerade für Verbraucher, die ihren Vertrag kündigen wollen, die 
wegziehen oder aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen 
nicht mehr im Fitnessstudio trainieren wollen, ist dies eine gang-
bare Lösung. „Eine kostenlose Verlängerung der Mitgliedschaft 
macht in solchen Fällen wenig Sinn und ist schlicht unzumutbar.“ 
Daneben steht es Fitnessstudios frei, ihren Kunden andere, viel-
leicht auch finanziell höherwertige Entschädigungen anzubieten, 
doch müssen alle Möglichkeiten transparent dargestellt werden. 
Verbraucher können sich die alternativen Gutscheine in der Regel 
jedoch nicht auszahlen lassen. 
Geld statt Gutschein? 
Nicht nur Fitnessstudios und viele andere Unternehmen kön-
nen trotz der staatlichen Hilfen durch den Lockdown finanzielle 
Schwierigkeiten bekommen. „Viele Verbraucher, die in Kurzarbeit 
sind oder die wegen Corona ihre Arbeit verloren haben, brau-
chen das Geld jetzt und nicht erst 2021“, weiß Buttler. Sofern 
Verbraucher in einer finanziellen Notlage sind, können diese den 
Gutschein ablehnen und auf Auszahlung bestehen. Große Hürden 
bestehen hierfür aber nicht: die Notlage muss nachvollziehbar 
gegenüber dem Studiobetreiber erklärt werden - Kontoauszü-
ge oder spezielle Unterlagen darf der Studiobetreiber aber nicht 
verlangen. Auch wenn der Fitnessvertrag während der coron-
abedingten Schließzeit ausgelaufen ist, haben Kunden aus Sicht 
der Verbraucherzentrale ein Recht auf ihr Geld. Schließlich muss 
die Einlösung des Gutscheins vor dem regulären Vertragsende 
möglich sein. 

Links zum Thema 
- „Fitnessstudiobeiträge in Coronazeiten“: 
www.vz-bw.de/node/50741 
- „Sport zu Coronazeiten“: 
www.vz-bw.de/node/50029 
- Corona-Pandemie: Antworten auf wichtige Alltagsfragen für Ver-
braucher Informationen rund um Verbraucherrechte und Corona: 
www.vz-bw.de/node/45691 
 
Erfolgreicher Start der  
DRK-Therapiehundegruppe 
Ein neues Projekt des DRK-Kreisverband Biberach e.V. ist erfolg-
reich gestartet: die DRK-Therapiehundegruppe. Gemeinsam im 
Team werden Menschen und Hunde für den Einsatz in sozialen 
Einrichtungen ausgebildet. Ein erster Aufruf stieß vor wenigen 
Monaten auf große Resonanz, sowohl bei interessierten Ehren-
amtlichen als auch bei Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen 
oder Hospizen. „Nach zwei Jahren Planungsphase konnten wir 
nun offiziell starten“, freut sich DRK-Kreissozialleitung Conny 
Weber, die das Projekt gemeinsam mit Kreisausbildungsleiter 
Manfred Rommel initiiert hat. 
Therapiehunde können in vielen Konstellationen sinnvoll einge-
setzt werden. Speziell bei Menschen, die auf Hilfe angewiesen 
sind. Die Hunde sind besondere Helfer und können dazu bei-
tragen, Ängste oder Einsamkeit abzubauen, Sozialkontakte zu 
erleichtern, Sinnesreize, Spiel und Bewegung anzuregen. Or-
ganisiert und koordiniert wird all dies vom DRK-Kreisverband 

Biberach. 
Für den ersten Ausbildungskurs im Herbst hatten sich zahlrei-
che Interessierte gemeldet. Die Interessierten wurden mit ihren 
Hunden, die zwischen zwei und sechs Jahre alt sowie möglichst 
stressresistent und sehr menschenbezogen sein sollten, nach er-
folgreichem Bestehen des Eignungstests für die anspruchsvolle 
Ausbildung mit praktischer und theoretischer Prüfung zugelas-
sen. Ziel ist es, dass die ehrenamtlichen DRK-Therapiehunde-
teams in Zukunft regelmäßig im Einsatz sind: vom Kindergarten 
über das Seniorenzentrum bis hin zur Einrichtung für Menschen 
mit Behinderung. 
Aufmerksam geworden auf das neue DRK-Projekt ist auch der 
Frauenkreis Ummendorf. Der engagierte Verein mit über 200 
Mitgliedern spendete gleich zum Startschuss des Therapiehun-
de-Projekts 300 Euro.  
 
Verschieben statt Absagen! 
Kulturprogramm in Biberachs Veranstaltungshallen 
Nach zahlreichen Veranstaltungsabsagen im November können 
nun Ersatztermine für fast alle ausgefallenen Termine im Spielplan 
des Biberacher Kulturamts bekanntgegeben werden. 
Mit Hochdruck wird an der Programmplanung für die Zeit der 
Wiedereröffnung gearbeitet. Die Stadt Biberach steht dabei den 
betroffenen Künstlern, Kulturschaffenden und dem Publikum als 
verlässlicher Partner zur Seite. 
Alle erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Aktuelle Infor-
mationen zu den Veranstaltungen gibt es unter: www.kulturka-
lender-biberach.de. 

Sonstiges - Umlandgemeinden

Kolping-Bildungszentrum Riedlingen 
Plane Deine Zukunft. Nutze die Zeit nach der Schule oder 
Ausbildung sinnvoll für Deine persönliche Weiterbildung. Ent-
wickle dich zur „Fachkraft von morgen“! 
Chancen nach der Lehre 
Das Tagesberufskolleg bietet die Möglichkeit für all diejenigen, die 
ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und die Fachhoch-
schulreife in einem Jahr, in Vollzeit, oder in zwei Jahren in Teilzeit, 
zu erlangen. Der Unterrichtsschwerpunkt richtet sich nach dem 
Ausbildungsberuf: Technische Physik, Biologie mit Gesundheits-
lehre, Wirtschaftslehre und Gestaltung. 
Kolping macht Schule! 
Info: Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 88499 
Riedlingen, Tel. 07371/935013 
Frau Rink, Rita.Rink@kbw-gruppe.de 
 
Christbaumverkauf in Stafflangen 
Am 12. Dezember 2020  wird   von 9:00 bis 12:00 Uhr der Christ-
baumverkauf auf dem Parkplatz am Rathaus stattfinden. 
Durch den Musikverein Stafflangen werden Rotfichten und Nord-
manntannen in verschiedenen Größen verkauft. Diese konnten 
wir bei einem Erzeuger aus der Region, genauer aus Ertingen, 
beziehen. Der neu erworbene Christbaum wird gegen einen klei-
nen Obolus von 4,- € gerne auch nach Hause (Stafflangen und 
Weiler) geliefert. 
 
Vortrag des Demokratiezentrums  
Oberschwaben  
Ein Online-Vortrag von Margarete Bareis über „Symbole, Codes 
und Aktionsformen rechtsextremer Organisationen“ findet am 
Freitag, 04.12.2020 ab 16.00 Uhr über die Video-Plattform Zoom 
statt. Der Vortrag gibt Einblicke in Symbole und Codes, Musik 
und rechtsextremistische Organisationen sowie regionale Aktivi-
täten von Rechtsextremen. Er bietet Information über rechtsex-
treme Erscheinungsformen und deren Wirkung, vor allem auch 
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auf Jugendliche. Eingeladen sind alle Interessierten aus der Ju-
gendarbeit, Sozialarbeit und Eltern. Um verbindliche Anmeldung 
bis 02.12.2020 über info@kjr-biberach.de wird gebeten, den Zu-
gangslink gibt’s mit der Anmeldebestätigung per Mail. 
 
Kochvideos aus vier Partnerstädten  
in der vhs-Cloud verfügbar 
„Städte Partner kochen“ 
Vier Kochvideos – jeweils ein 3-gängiges Menü aus Frankreich, 
Georgien, Italien und England – haben Mitglieder des Vereins 
Städte Partner Biberach e. V. (StäPa) mit Kameraführung und 
technischer Unterstützung durch Nils Raumel (vhs Biberach) und 
finanziert durch die Stadt Biberach aufgenommen. Das Projekt 
„Städte Partner kochen“ ist ein Beitrag zu den Internationalen 
Wochen in Biberach in diesem Corona-Herbst und ist über die 
vhs-cloud buchbar. Melden Sie sich dazu bitte telefonisch bei der 
vhs unter 07351-51-338 an. Dort erhalten Sie weitere Informatio-
nen, wie Sie zum Kurs auf der vhs-Cloud kommen. 

für ihre Anzeige im Sonderthema Weihnachtsgrüße und 
Neujahrswünsche in der Kalenderwoche 51/2020.

Firmen- und Texteindruck für Ihre gestaltete Anzeige:
(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Senden Sie uns Ihr Firmenlogo bzw. Namenszug für Ihre Anzeige 
per E-Mail an anzeigen@duv-wagner.de

Anzeigenschluss: Freitag 4. Dezember 2020

  Rechnung per Überweisung      Rechnung per Lastschrift
Hiermit ermächtige ich Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG, 
70806 Kornwestheim, zu Lasten des nachstehend 
angegebenen Kontos mittels Lastschrift den Rechnungsbetrag der 
obigen Anzeige einzuziehen. 

Auf alle Farbanzeigen aus diesem 

Katalog erhalten Sie 10 % Rabatt!  

 Ich bestelle für das Mitteilungsblatt der Gemeinde(n):

 Sparpaket für die Anzeigenkombination 

 Anzeige nach Sternnummer 

 Farbe        Schwarz-weiß

Rechnungsanschrift:

Firma/Name

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon für evtl. Rückfragen

Fax

E-Mail für Rechnungsversand per e-Billing

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG,
Max-Planck-Straße 14, 70806 Kornwestheim

DE
IBAN

Datum/Unterschrift

per Fax 07154 8222-15
per Mail anzeigen@duv-wagner.de
per Post Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG, 
 Max-Planck-Straße 14, 70806 Kornwestheim

Einwilligungserklärung: Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
haben wir alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes 
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und 
die sonstigen datenschutzrelevaten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über 
sichere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens werden personenbezogene Daten von Ihnen erhoben wie 
z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie die notwendigen Angaben zur Bearbeitung.Die 
Verwendung oder Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen.
In dem Fall eines gebührenpflichtigen Vorgangs übermitteln wir zur Abwicklung der Be-
zahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den ePayment-Provider.

Ich bin damit einverstanden *
* Es handelt sich um eine Pflichtangabe.

Weihnachten
steht vor der Tür!

Sie haben noch keine 
Weihnachtsanzeige geschaltet?

Schreiben Sie uns an:
anzeigen@duv-wagner.de

Spendenkonto (IBAN): 
DE48 4805 0161 0000 0040 77
Stichwort: KINDGESUND 
www.kinder-bethel.de

Kranken
Kindern 
helfen
Gemeinsam für ein 
neues Kinderzentrum. 
Bitte helfen Sie mit!

71
4

Spendenkonto (IBAN): 
DE48
Stichwort: KINDGESUND 
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Weihnachtsgrüße und Neujahrswünsche

Anzeigen entsprechen nicht der tatsächlichen Größe | Mehr Motive finden Sie auf unserer Homepage: www.duv-wagner.de

132,00 €
Größe: 187 x 60 mmGröße: 187 x 60 mm

11

110,00 €
Größe: 90 x 100 mmGröße: 90 x 100 mm

10
99,00 €
Größe: 90 x 90 mmGröße: 90 x 90 mm

9

110,00 €
Größe: 90 x 100 mmGröße: 90 x 100 mm

7
99,00 €
Größe: 90 x 90 mmGröße: 90 x 90 mm

8

10 % Farbrabatt
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Wie schwebt ein Heißluftballon?
In einem Heißluftballon über die Landschaft zu schweben, muss ein tol-
les Gefühl sein. Doch wie halten sich die bunten Flugobjekte eigentlich 
am Himmel? Am Korb sind Gasbrenner befestigt, die die Luft in der Bal-
lonhülle erhitzen. Die Luft besteht aus Gasmolekülen. Werden sie warm, 
bewegen sie sich schneller, was dazu führt, dass sich die Luft ausdehnt 
und leichter wird. Sie besitzt eine geringere Dichte, heißt es in der Fachsprache. Daraufhin füllt sich 
der Ballon und steigt nach oben. Um an Höhe zu gewinnen, muss der Pilot die Gasbrenner regel-
mäßig betätigen. Hört er damit auf, kühlt die Luft ab, und der Ballon sinkt.  Glawion/DEIKE

 HALLO KINDER! 75
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Trage die Wörter anhand der 
Zahlen in die Kästchen ein! 
Achtung: Zu manchen Zahlen 
gehören zwei Bilder – je eines 
für waagrecht und senkrecht.

Lösungen 
Irmi:    

Kindergitterrätsel:   
1. Tarzan/Turm, 2. Rucksack, 3. Ast, 
4. Nuesse, 5. Trichter, 6. Sessel, 
7. Silke, 8. Lanze, 9. Galaxie/Grau, 
10. leg, 11. Lehne, 12. Hammer, 
13. Bangkok, 14. Eimer, 15. Rad, 
16. Herd

Irmi:    

für waagrecht und senkrecht.
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Nacken-
schmerzen?
Wir haben 
das  
perfekte 

Kissen
für Sie!

Betten
Matratzen
Zudecken
Sitzmöbel
Bürostühle

sitzen · liegen · entspannen
Mälzerstraße 5   88447 Warthausen

Tel. 0 73 51/1 30 82  Fax 0 73 51/1 30 81
www.betten-braeuer.de

Betten
Matratzen
Zudecken
Sitzmöbel
Bürostühle

sitzen · liegen · entspannen
Mälzerstraße 5   88447 Warthausen

Tel. 0 73 51/1 30 82  Fax 0 73 51/1 30 81
www.betten-braeuer.de

Betten
Matratzen
Zudecken
Sitzmöbel
Bürostühl

sitzen · liegen · entspanne
Mälzerstraße 5   88447 Warthausen

Tel. 0 73 51/1 30 82  Fax 0 73 
www.betten-braeue

Sie finden unser frisch produziertes 
Sortiment feiner Schokoladen und 
Pralinen in unserem Fabrik-Shop. 
Wir freuen uns auf Sie.

Baur Chocolat GmbH & Co. KG
Untere Stegwiesen 2
88447 Warthausen
Tel.: 07351/1844-0
E-Mail info@baur-chocolat.de
www.baur-chocolat.de

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 09:00 – 17:30 Uhr
 samstags und sonntags geschlossen.

Unser Weihnachtsverkauf ist für Sie geöffnet

BRENNHOLZ
Ihre Bestellung nehmen wir gerne bis zum 31.12.2020 online entgegen

www.forstbw.de/produkte-angebote/holz

Forstbezirk Oberland
Neues Kloster 1
88427 Bad Schussenried
Telefon 07583 7954912

Hausmeister gesucht!
Hausverwaltung sucht einen Hausmeister für eine 
Eigentümergemeinschaft in Warthausen. Die Anstel-
lung erfolgt auf geringfügiger Basis. Neben der Haus-
meistertätigkeit muss auch noch das Treppenhaus ge-
reinigt und der Winterdienst ausgeführt werden.

Zuschriften unter Chiffre-Nummer CD-B1/00081 
an den Verlag.

Kater vermisst!
Seit dem 20. November 2020 vermissen wir unseren Kater Joker. Er ist 
scheu, aber trotzdem neugierig. Er hat ein schwarzes Fell, 
das nach innen weißgrau verläuft. Er hat durch eine OP am 
linken Hinterlauf eine gut sichtbare Narbe. Wenn Sie 
unseren Kater gesehen haben oder wissen wo er sich auf- 
hält, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: 07351/14944.

GESCHÄFTSANZEIGEN

STELLENANGEBOTE

VERSCHIEDENES


